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79/2015 
 
Inkrafttreten des Änderungs-Bebauungsplanes 
Nr. 35/5 „An der Bleiche“ 
 
Der Rat der Stadt Gütersloh hat in seiner Sitzung am 
23.10.2015 den Änderungs-Bebauungsplan Nr. 35 / 5 
„An der Bleiche“ mit Begründung gemäß § 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. §§ 7, 41 
Abs. 1 Buchst. g) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als Satzung  wie folgt 
beschlossen: 
 

1. Der Rat der Stadt hat die Stellungnahmen von 
Seiten der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange in seine 
Abwägung einbezogen und wertet diese wie in 
der Anlage aufgeführt.  

2. Der Rat der Stadt beschließt den Änderungs-
Bebauungsplan Nr. 35 / 5 „An der Bleiche“, be-
stehend aus der Planzeichnung und dem Text, 
als Satzung und stimmt der Begründung zu. 

 
Der räumliche Geltungsbereich des Änderungs-
Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan ersichtlich und durch eine schwarze unter-
brochene Linie abgegrenzt bzw. kenntlich gemacht. 
Für die genauen Grenzen des Planungsgebietes sind 
die Grenzeintragungen in dem Änderungs-
Bebauungsplan verbindlich. 
 
Der Änderungs-Bebauungsplan Nr. 35 / 5 „An der 
Bleiche“ wird ab sofort zu jedermanns Einsicht bei der 
Stadt Gütersloh, Rathaus, Haus I, 6. Obergeschoss, 
Fachbereich Stadtplanung, Berliner Straße 70, 33330 
 

 
 
 
Gütersloh, während der Dienststunden bereitgehalten; 
über seinen Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gege-
ben. 
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Gütersloh 
vom 23.10.2015 über den Änderungs-Bebauungsplan 
Nr. 35 / 5 „An der Bleiche“ wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 

 
Übersichtsplan zum Änderungs-Bebauungsplan 
Nr. 35 / 5 "An der Bleiche" 
Ausschnitt: Deutsche Grundkarte (ohne Maßstab) 
© Kreis Gütersloh 2013 
www.kreis-guetersloh.de 
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Hinweise zum Änderungs-Bebauungsplan Nr. 35 / 
5 „An der Bleiche“ 
 
Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzun-
gen für die Geltendmachung der Verletzung von Vor-
schriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.  
Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2 a beachtlich sind. 
 
Nach § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den 
§§ 39 bis 43 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über 
das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann eine Verletzung 
der Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan  (Änderung) 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 
Stadt Gütersloh vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Gütersloh, 26.10.2015 
 
Henning Schulz 
Bürgermeister 
 
 
Diese Bekanntmachung erhalten Sie unter  
www.amtsblatt2015.guetersloh.de     (Beitrag 79/2015) 
 
 

80/2015 
 
Inkrafttreten des Änderungs-Bebauungsplanes 
Nr. 256/3 „Südlich Natorpstraße“ 
 
Der Rat der Stadt Gütersloh hat in seiner Sitzung am 
23.10.2015 den Änderungs-Bebauungsplan Nr. 256/3 
„Südlich Natorpstraße“ mit Begründung gemäß § 10 
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. §§ 7, 
41 Abs. 1 Buchst. g) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als Satzung wie 
folgt beschlossen: 
 

1. Der Rat der Stadt hat die Stellungnahmen von 
Seiten der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange in seine 
Abwägung einbezogen und wertet diese wie in 
der Anlage aufgeführt. 

2. Der Rat der Stadt beschließt den Änderungs-
Bebauungsplan Nr. 256/3 „Südlich Natorpstra-
ße“, bestehend aus der Planzeichnung und den 
textlichen Festsetzungen, als Satzung und 
stimmt der Begründung zu. 

 
Der räumliche Geltungsbereich des Änderungs-
Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan ersichtlich und durch eine schwarze unter-
brochene Linie abgegrenzt bzw. kenntlich gemacht. 
Für die genauen Grenzen des Planungsgebietes sind 
die Grenzeintragungen in dem Änderungs-
Bebauungsplan verbindlich. 
 
Der Änderungs-Bebauungsplan Nr. 256/3 „Südlich 
Natorpstraße“ wird ab sofort zu jedermanns Einsicht 
bei der Stadt Gütersloh, Rathaus, Haus I, 
6. Obergeschoss, Fachbereich Stadtplanung, Berliner 
Straße 70, 33330 Gütersloh, während der Dienststun-
den bereitgehalten; über seinen Inhalt wird auf Ver-
langen Auskunft gegeben. 
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Gütersloh 
vom 23.10.2015 über den Änderungs-Bebauungsplan 
Nr. 256/3 „Südlich Natorpstraße“ wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
 



 
Amtsblatt der Stadt Gütersloh vom 30.10.2015 Nr. 23/ 13. Jahrgang 

 
89 

 
Übersichtsplan zum Änderungs-Bebauungsplan 
Nr. 256/3 "Südlich Natorpstraße" 
Ausschnitt: Deutsche Grundkarte (ohne Maßstab) 
© Kreis Gütersloh 2013 
www.kreis-guetersloh.de 
 
 
Hinweise zum Änderungs-Bebauungsplan 
Nr. 256/3 „Südlich Natorpstraße“ 
 
Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzun-
gen für die Geltendmachung der Verletzung von Vor-
schriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.  
Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2 a beachtlich sind. 
 
Nach § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den 
§§ 39 bis 43 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über 
das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann eine Verletzung 
der Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 

Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan  (Änderung) 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 
Stadt Gütersloh vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Gütersloh, 26.10.2015 
 
Henning Schulz 
Bürgermeister 
 
 
Diese Bekanntmachung erhalten Sie unter  
www.amtsblatt2015.guetersloh.de     (Beitrag 80/2015) 
 
 
 
81/2015 
 
Inkrafttreten des Änderungs-Bebauungsplanes 
Nr. 271 (neu)/2 „Gewerbegebiet westlich Osnabrü-
cker Landstraße“ 
 
Der Rat der Stadt Gütersloh hat in seiner Sitzung am 
23.10.2015 den Änderungs-Bebauungsplan Nr. 271 
(neu) / 2 „Gewerbegebiet westlich Osnabrücker Land-
straße“ mit Begründung gemäß §§ 10 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. §§ 7, 41 Abs. 1 
Buchst. g) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) als Satzung wie folgt be-
schlossen: 
 

1. Der Rat der Stadt hat die Stellungnahmen von 
Seiten der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange in seine 
Abwägung einbezogen und wertet diese wie in 
der Anlage aufgeführt. 

2. Der Rat der Stadt beschließt den Änderungs-
Bebauungsplan Nr. 271 (neu) / 2 „Gewerbege-
biet westlich Osnabrücker Landstraße“, beste-
hend aus der Planzeichnung und dem Text, als 
Satzung sowie der Begründung. 

 
Der räumliche Geltungsbereich des Änderungs-
Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan ersichtlich und durch eine schwarze unter-
brochene Linie abgegrenzt bzw. kenntlich gemacht. 
Für die genauen Grenzen des Planungsgebietes sind 
die Grenzeintragungen in dem Änderungs-
Bebauungsplan verbindlich. 
 
Der Änderungs-Bebauungsplan Nr. 271 (neu) / 2 „Ge-
werbegebiet westlich Osnabrücker Landstraße“ wird 
ab sofort zu jedermanns Einsicht bei der Stadt Güters-
loh, Rathaus, Haus I, 6. Obergeschoss, Fachbereich 
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Stadtplanung, Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh, 
während der Dienststunden bereitgehalten; über sei-
nen Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Gütersloh 
vom 23.10.2015 über den Änderungs-Bebauungsplan 
Nr. 271 (neu) / 2 „Gewerbegebiet westlich Osnabrü-
cker Landstraße“ wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 

 
Übersichtsplan zum Änderungs-Bebauungsplan 
Nr. 271 (neu) / 2 "Gewerbegebiet westlich Osnab-
rücker Landstraße" 
Ausschnitt: Deutsche Grundkarte (ohne Maßstab) 
© Kreis Gütersloh 2013 
www.kreis-guetersloh.de 
 
Hinweise zum Änderungs-Bebauungsplan Nr. 271 
(neu) / 2 „Gewerbegebiet westlich Osnabrücker 
Landstraße“ 
 
Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzun-
gen für die Geltendmachung der Verletzung von Vor-
schriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.  
Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2 a beachtlich sind. 
 

Nach § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den 
§§ 39 bis 43 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über 
das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann eine Verletzung 
der Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan  (Änderung) 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 
Stadt Gütersloh vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Gütersloh, 26.10.2015 
 
Henning Schulz 
Bürgermeister 
 
 
Diese Bekanntmachung erhalten Sie unter  
www.amtsblatt2015.guetersloh.de     (Beitrag 81/2015) 
 
 
 
82/2015 
 
Änderungs-Bebauungsplan Nr. 221, 2. TA/3 „Nörd-
lich Blessenstätte / Herzebrocker Straße“ im be-
schleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetz-
buch (BauGB) 
1. Aufstellungsbeschluss 
2. Durchführung der Beteiligung der Behörden 

gemäß § 13 a (2) Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 
Abs. 2 Nr. 3 BauGB 

 
Der Planungsausschuss des Rates der Stadt Güters-
loh hat in seiner Sitzung am 20.10.2015 die Aufstel-
lung des Änderungs-Bebauungsplanes Nr. 221, 2. 
TA/3 „Nördlich Blessenstätte / Herzebrocker Straße“ 
gemäß § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) 
i. V. m. §§ 7, 41 Abs. 1 Buchst. f) der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
u. a. wie folgt beschlossen: 
 

„Der Änderungs-Bebauungsplan Nr. 221, 2. TA/3 
„Nördlich Blessenstätte / Herzebrocker Straße“ 
wird für das aus dem Übersichtsplan ersichtliche 
Plangebiet aufgestellt. Die frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange soll durchgeführt werden.“ 
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Das zukünftige Plangebiet ist aus dem nachstehenden 
Übersichtsplan ersichtlich und durch eine schwarze 
unterbrochene Linie abgegrenzt. 
Mit dem vorliegenden Planverfahren sollen die Vo-
raussetzungen für die Ausweisung eines einge-
schränkten Gewerbegebietes für eine Büronutzung auf 
der ehemals als Hallenbad genutzten Fläche geschaf-
fen werden.  
 
Gem. § 13 a Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, 
dass dieser Änderungs-Bebauungsplan im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt werden soll. 
 
Zuständige Sachbearbeiterin: 
Heike Tellkamp, Zimmer: 615 
Tel.: 05241/82-2705, Fax: 82-3533,  
E-Mail: Heike.Tellkamp@gt-net.de  
 
Der Aufstellungsbeschluss des Planungsausschusses 
des Rates der Stadt Gütersloh vom 20.10.2015 über 
den Änderungs-Bebauungsplan Nr. 221, 2.TA/ 3 
“Nördlich Blessenstätte” wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Informationen und Beteiligungsmöglichkeit auch unter: 
www.stadtplanung.guetersloh.de 
 

 
Übersichtsplan zum Änderungs-Bebauungsplan 
Nr. 221, 2. TA/3 “Nördlich Blessenstätte / 
Herzebrocker Straße” 
Ausschnitt: Deutsche Grundkarte (ohne Maßstab) 
© Kreis Gütersloh 2013 
www.kreis-guetersloh.de 
 
Gütersloh, den 26.10.2015 
 
Henning Schulz 
Bürgermeister  
 
 
Diese Bekanntmachung erhalten Sie unter  
www.amtsblatt2015.guetersloh.de     (Beitrag 82/2015) 
 
 

83/2015 
 
Bekanntmachung des Ergebnisses der Pflichtprü-
fung 2014 der „KULTUR RÄUME GÜTERSLOH – 
Stadthalle und Theater“ 
 
Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25.05.2015 den 
Jahresabschluss und den Lagebericht zum 
31. Dezember 2014 festgestellt und über den Verlust-
ausgleich wie folgt beschlossen: 
 
„Der Jahresfehlbetrag beträgt 3.809.447,60 €. Es ent-
fallen auf den Betriebszweig Stadthalle 1.601.389,65 € 
und auf den Betriebszweig Theater 2.208.057,95 €. 
Der Jahresfehlbetrag wird mit 1.038.284,63 € für die 
Stadthalle und mit 1.675.599,73 € für das Theater von 
der Stadt Gütersloh ausgeglichen. Aus dem Rückla-
gekapital sind für die Stadthalle 563.105,02 € und für 
das Theater 532.458,22 € zu entnehmen.“ 
 
Der Jahresabschluss wird bis zur Feststellung des 
nächsten Jahresabschlusses in der Buchhaltung der 
Stadthalle Gütersloh verfügbar gehalten. Eine Ein-
sichtnahme ist nach vorheriger Absprache möglich. 
Die Einsicht in den  Jahresabschluss ist auch über die 
Homepage www.stadthalle-gt.de möglich. 
 
Der Abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungs-
anstalt NRW über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
„Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31. Dezember 2014 beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft WRG Audit GmbH, Gütersloh, hat am 
24.02.2015 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - 
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebe-
richt des Eigenbetriebs „Kultur Räume Gütersloh - 
Stadthalle und Theater, Gütersloh“ für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landes-
rechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Best-
immungen der Satzung liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht ab-
zugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und nach § 106 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-
reichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
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über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unse-
re Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen 
und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Herne, den 16.09.2015 
GPA NRW 
Im Auftrag 
Matthias Middel 
 
Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung 
NRW in Verbindung mit § 4 der Bekanntmachungs-
verordnung wird das Ergebnis der Pflichtprüfung 2014 
des Betriebes „KULTUR RÄUME GÜTERSLOH – 
Stadthalle und Theater“ hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Gütersloh, den 28.10.2015 
 
Henning Schulz 
Bürgermeister 
 
 
Diese Bekanntmachung erhalten Sie unter  
www.amtsblatt2015.guetersloh.de     (Beitrag 83/2015) 
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